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Sicherheitsrecht; 

Sperrung des "Alten Sportplatzes", des dahinterliegenden Rasenplatzes, des "Alten Sporthei-

mes" sowie von weiteren Umgriffsflächen in Kupferberg auf den Grundstücken Fl.Nrn. 575 

(Teilfläche), 524 (Teilfläche), 524/2 (Teilfläche) Gemarkung Kupferberg; 

Aktualisierung der Allgemeinverfügung (Betretungsverbot) 

 
Anlagen 
2 Lagepläne als Bestandteil der folgenden sicherheitsrechtlichen Anordnung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach erlässt als Behörde für die Stadt Kupferberg folgende 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 
1. Es wird ab sofort für Jedermann untersagt, den sog. Alten Kupferberger Fußballplatz (Hartplatz) 

sowie den dahinterliegenden Rasenplatz, welche sich beide auf der Fl.Nr. 575 Gemarkung Kup-
ferberg befinden, das angrenzende alte Sportheim (Klause), welches auf dem Grundstück Fl.Nr. 
524 Gemarkung Kupferberg liegt, sowie weitere Umgriffsflächen auf den vorgenannten 
Grundstücken zu betreten (Betretungsverbot).  
Die genaue Verbotsfläche ergibt sich aus den beiliegenden Lageplänen, die ausdrücklich zum 
Bestandteil dieser Änderungsanordnung erklärt werden, sowie aus der abgesteckten und mit 
Stahlseil abgesicherten und mit Sperrschildern versehenen Absperrfläche sowie aus den teilweise 
bzw. zusätzlich mit Bauzaun oder ähnlichem abgesicherten Absperrbereichen. 

 
2. Die sofortige Vollziehung der Tenorziffer 1 dieses Bescheides wird angeordnet. 

 

  

Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom:  

Sachgebiet: 10 

Unser Zeichen: 10-1312.02 

Sachbearbeiter: Herr Betz 

Zimmer-Nr.: OG 3 

Telefon-Durchwahl: 09225/9515-20 

E-Mail-Adresse: betz@vg-untersteinach.de 

 Untersteinach, 25.01.2012 

Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach –  
Stadtsteinacher Str. 17 - 95369 Untersteinach 



Seite 2 Unser Zeichen: 10-1312.02 Untersteinach, 25.01.2012 
 

 
 

 

 
3. Diese Allgemeinverfügung ist vorläufig befristet bis zum 25.01.2042.  
 
4. Die Allgemeinverfügung vom 07.06.2011, Az. 10-1312.02 hinsichtlich der Sperre bzw. Anord-

nung des Betretungsverbotes für den Alten Kupferberger Sportplatz wird durch diese Allgemein-
verfügung vom 25.01.2012 ersetzt. 

 
5. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben. 
 

 
 
 
 
 

Hinweis:  
Der komplette Bescheid vom 25.01.2012, Az. 30-1312.02, mit Erläuterung, Begründung und Lage-
plänen kann während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Un-
tersteinach, Zimmer OG 3, eingesehen werden.  
Zusätzlich liegt eine Bescheidskopie mit Erläuterung, Begründung und Lageplänen im Rathaus Kup-
ferberg zur Einsicht aus. 
 
 
 
Untersteinach. 25.01.2012 
VG Untersteinach 
SG 10 
 
 
B e t z  
Leiter der Geschäftsstelle 


